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1Ob4/77, 1Ob9/80

 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 29.05.1969

Norm

AHG §1 Cd7

Rechtssatz

Die Erteilung der Baubewilligung durch die zuständigen Organe der Stadtgemeinde Graz für eine Hauptschule, an

deren Eingangstür in großem Umfang ohne Sicherheitsvorkehrungen (Schutzstangen udgl) nicht splitterfreies Glas

verwendet wird, verstößt gegen §§ 335, 431 StG, ist daher rechtswidrig und schuldhaft und begründet Amtshaftung für

die Folgen daraus entstehender Unfälle.
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